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Das Bundeskartellamt (BKartA) hat laut PM vom 14.11.2022 zwei laufende Missbrauchsverfahren gegen das Unternehmen

Amazon nun auch auf die Anwendung des neuen Instruments zur effektiveren Aufsicht über große Digitalkonzerne (§ 19a

GWB) erstreckt. Dazu Andreas Mundt, Präsident des BKartA: „Wir untersuchen in den beiden Verfahren, ob und wie Amazon

die Geschäftschancen von Händlern, die im Wettbewerb zu Amazons eigenem Handelsgeschäft auf dem Amazon-Markt-

platz tätig sind, beeinträchtigt. Amazons Betrieb des wichtigsten Handelsmarktplatzes im Bereich des E-Commerce räumt

dem Unternehmen eine Schlüsselposition ein, die eine weitreichende Regelsetzungsmacht für den Wettbewerb auf der

Plattform umfasst. Mit den neuen Befugnissen, die gerade auch eine solche Regelsetzungsmacht eingrenzen sollen, können

wir wettbewerbsgefährdende Verhaltensweisen von Amazon effizienter aufgreifen als bisher.“ Bereits mit der Entscheidung

vom 5.7.2022 hatte das BKartA festgestellt, dass Amazon ein Unternehmen mit überragender marktübergreifender Bedeu-

tung für den Wettbewerb sei und das neue Aufsichtsinstrument deshalb auch auf das Unternehmen angewendet werden

könne (s. auch PM vom 6.7.2022). Gegen diese Entscheidung hat Amazon Beschwerde eingelegt, über die der BGH ent-

scheiden wird. Die Entscheidung bleibt aber bis dahin vorläufig vollstreckbar. In dem ersten der beiden Verfahren, die sich

auf bestimmte Verhaltensweisen von Amazon beziehen, untersucht das BKartA Preiskontrollmechanismen. Es geht dabei

um eine algorithmische Überprüfung der Preissetzung von Dritthändlern auf dem Amazon-Marktplatz. Die Anwendung die-

ser Mechanismen kann dazu führen, dass Händlerangebote für Endkundinnen und Endkunden weniger gut auffindbar sind

oder sogar gesperrt werden. Das zweite Verfahren behandelt das Problem des sog. Brandgating. Das BKartA untersucht

mögliche Benachteiligungen von Marktplatzhändlern durch verschiedene Instrumente Amazons, z.B. Vereinbarungen mit

(Marken-)Herstellern, die die Zulassung bzw. den Ausschluss von Händlern zum Verkauf von (Marken-)Produkten auf dem

Amazon-Marktplatz betreffen. Die durch die 10. GWB-Novelle in Kraft getretene zentrale neue Vorschrift § 19a GWB erlaubt

dem BKartA ein früheres und effektiveres Eingreifen, insbesondere gegen Verhaltensweisen großer Digitalkonzerne. Neben

Amazon hat das Amt eine überragende marktübergreifende Bedeutung bereits bei Alphabet/Google und bei Meta/Face-

book festgestellt.

Uta Wichering,

Ressortleiterin
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Entscheidungen
EuGH: Eine anerkannte Umweltvereinigung

(hier: Deutsche Umwelthilfe e. V.) darf eine

EG-Typengenehmigung für Kfz, die mögli-

cherweise mit verbotenen „Abschalteinrich-

tungen“ ausgestattet sind, vor Gericht an-
fechten

1. Art. 9 Abs. 3 des am 25. Juni 1998 in Aar-

hus unterzeichneten und im Namen der Euro-

päischen Gemeinschaft mit dem Beschluss

2005/370/EG des Rates vom 17. Februar 2005

genehmigten Übereinkommens über den Zu-

gang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbe-

teiligung an Entscheidungsverfahren und den

Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenhei-

ten in Verbindung mit Art. 47 der Charta der

Grundrechte der Europäischen Union ist dahin

auszulegen, dass es einer Umweltvereinigung,

die nach nationalem Recht zur Einlegung von

Rechtsbehelfen berechtigt ist, nicht verwehrt

werden darf, eine Verwaltungsentscheidung,

mit der eine EG-Typgenehmigung für Fahrzeu-

ge erteilt oder geändert wird, die möglicher-

weise gegen Art. 5 Abs. 2 der Verordnung (EG)

Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 20. Juni 2007 über die

Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hin-

sichtlich der Emissionen von leichten Perso-

nenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 5

und Euro 6) und über den Zugang zu Repara-

tur- und Wartungsinformationen für Fahrzeuge

verstößt, vor einem innerstaatlichen Gericht

anzufechten.

2. Art. 5 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 715/

2007 ist dahin auszulegen, dass eine Abschaltein-

richtung nur dann nach dieser Bestimmung zu-

lässig sein kann, wenn nachgewiesen ist, dass

diese Einrichtung ausschließlich notwendig ist,

um die durch eine Fehlfunktion eines Bauteils

des Abgasrückführungssystems verursachten un-

mittelbaren Risiken für den Motor in Form von

Beschädigung oder Unfall zu vermeiden, Risiken,

die so schwer wiegen, dass sie eine konkrete Ge-

fahr beim Betrieb des mit dieser Einrichtung aus-

gestatteten Fahrzeugs darstellen. Außerdem ist

eine Abschalteinrichtung nur dann „notwendig“

im Sinne dieser Bestimmung, wenn zum Zeit-

punkt der EG-Typgenehmigung dieser Einrich-

tung oder des mit ihr ausgestatteten Fahrzeugs

keine andere technische Lösung unmittelbare

Risiken für den Motor in Form von Beschädigung

oder Unfall, die beim Fahren eines Fahrzeugs

eine konkrete Gefahr hervorrufen, abwenden

kann.

EuGH, Urteil vom 8.11.2022 – C-873/19
(Tenor)

Volltext: BB-ONLINE BBL2022-2689-1

unter www.betriebs-berater.de

 Die Entscheidung wird demnächst mit einem

Kommentar von Diehm veröffentlicht.

BGH: Unwirksamkeit der Klausel zu einem

Jahresentgelt in der Ansparphase von Bau-

sparverträgen

Der u. a. für das Bank- und Börsenrecht zuständi-

ge XI. Zivilsenat des BGH hat mit Urteil vom

15.11.2022 – XI ZR 551/21 – entschieden, dass

die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen

einer Bausparkasse enthaltene Klausel, mit der

die Bausparkasse von den Bausparern in der An-

sparphase der Bausparverträge ein sogenanntes

Jahresentgelt erhebt, unwirksam ist.

Die Entgeltklausel ist Gegenstand der Inhalts-

kontrolle nach § 307 Abs. 3 S. 1 BGB, weil sie

eine Preisnebenabrede darstellt. Das in der An-

sparphase eines Bausparvertrags erhobene Jah-

resentgelt ist weder Gegenleistung für eine ver-

tragliche Hauptleistung noch Entgelt für eine

Sonderleistung der Beklagten und damit keine

kontrollfreie Preishauptabrede. Die von der Bau-

sparkasse in der Ansparphase geschuldete

Hauptleistung besteht einerseits in der Zahlung

der Zinsen auf das Bausparguthaben sowie an-

dererseits darin, dem Bausparer nach der Leis-

tung der Bauspareinlagen einen Anspruch auf

Gewährung eines niedrig verzinslichen Bauspar-

darlehens aus der Zuteilungsmasse zu verschaf-

fen. Mit dem Jahresentgelt werden demgegen-

über Verwaltungstätigkeiten der Beklagten in

der Ansparphase bepreist, die sich mit der bau-

spartechnischen Verwaltung, Kollektivsteuerung

und Führung einer Zuteilungsmasse umschrei-

ben lassen. Hierbei handelt es sich lediglich um

notwendige Vorleistungen, nicht aber um eine

von der Beklagten in der Ansparphase geschul-

dete Hauptleistung.

Der danach eröffneten Inhaltskontrolle hält die

streitige Klausel nicht stand. Sie ist vielmehr

unwirksam, weil die Erhebung des Jahresent-

gelts in der Ansparphase eines Bausparvertrags
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